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Vorwort 
 
Moin! 
 
Sicherlich kannst Du Dich an Situationen erinnern, in denen Du Dich ungerecht 
behandelt gefühlt hast; sei es zu Hause, in der Schule oder im Zivildienst. Oft ist 
nicht sofort klar, wie man auf solche Umstände reagieren kann und darf. Was 
kannst Du zum Beispiel tun, wenn deine LehrerInnen Dir in einer Woche mehr 
als zwei Klausuren aufdrücken und Deine Noten darunter leiden? Oder wenn Du 
im Praktikum teilweise zehn bis zwölf Stunden anstatt der erlaubten acht 
Stunden schuften musst? 
 
Diese Broschüre möchte Dich im ersten Teil über Deine Rechte aufklären und 
zusätzlich darüber informieren, wie Du Dich in der Schule oder im Studium aktiv 
einbringen kannst. 
 
Außerdem stellt diese Broschüre einige Aktionen und Anträge vor, welche Dir 
und anderen jungen Menschen mehr Macht und Einflussmöglichkeiten 
erstreiten. Wusstest Du zum Beispiel, dass mit Krass-dabei.de eine einzigartige 
Internetplattform entstanden ist, mit Hilfe derer Du die Politik in Hamburg online 
beeinflussen kannst? Hier bekommst Du die Möglichkeit den Abgeordneten 
ohne Umwege direkt per Mausklick Deine Meinung zu verschiedenen Anträgen 
mitzuteilen oder ihnen ein allgemeines Feedback zu geben.  
 
Wusstest Du außerdem, dass es bereits Anträge gibt, welche durchsetzen 
sollen, dass Du auf Kommunalebene bereits mit 16 Jahren wählen darfst? Oder 
dass wir uns dafür einsetzen, dass der Wehrdienst abgeschafft wird? Über 
diese Themen und andere findest Du alle nötigen Informationen und 
weiterführende Links im zweiten Teil der Broschüre. 
 
Viel Spaß beim Schmökern! 
 
Paula Becker  
(Autorin der Broschüre) 
 
Manuel Sarrazin  
(Sprecher für Jugendpartizipation der GAL-Bürgerschaftsfraktion) 
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Deine Rechte im Alltag 

1.1 Deine Rechte zu Hause 
Stress in der Familie, wer kennt das 
nicht. Streit mit den Geschwistern und 
Verbote von den Eltern, all dies hast 
Du wahrscheinlich schon zu Genüge 
erlebt. Bis zu einem bestimmten 
Punkt ist das auch in Ordnung, aber 
wann ist die Grenze eigentlich 
überschritten? Zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen bis 18 
Jahre hat Deutschland 1990 die UN-
Kinderrechtskonvention unterzeich-
net. Hier findest Du einige für Dich 
interessante Punkte daraus: 
 
·  Jede/r Jugendliche hat Anspruch auf Gesundheit – verbunden mit dem 

Recht Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten zu nutzen. 
·  Jede/r sollte laut der Kinderrechtskonvention vor körperlicher und geistiger 

Gewaltanwendung und vor sonstiger Schadenszufügung geschützt werden. 
·  Niemand bei Dir zu Hause darf Deine Post öffnen und lesen. Du hast das 

Recht, Geheimnisse zu verschicken ohne dass jemand sie sichtet. 
·  Weiterhin hast Du das Recht auch einfach mal ganz alleine zu sein. Das 

bedeutet, dass deine Eltern ein geschlossenes Zimmer ab und zu akzeptie-
ren sollten. 

·  Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Ruhe, Freizeit sowie die Teil-
nahme am kulturellen und künstlerischen Leben.  

·  Es ist die Pflicht Deiner Eltern im Rahmen Ihrer Fähigkeiten und Finanzen 
Deine Entwicklung zu unterstützen und die notwendigen Lebensbedingun-
gen zu stellen. 

·  Falls Du nicht mehr bei Deinen Eltern wohnst, hast du Anspruch auf das 
gesamte Kindergeld. Zusätzlich sollten Deine Eltern Dir finanzielle Unter-
stützung leisten. Dieses Recht ist allerdings nicht anwendbar, wenn deine 
Eltern eigentlich möchten, dass Du zu Hause wohnst, denn sie haben das 
Sorgerecht. 

·  Ab dem Alter von 14 Jahren darfst Du Deine Religion frei wählen und aus-
üben. 

·  Du hast das Recht, Dir Informationen zu beschaffen und deine Meinung frei 
zu äußern. 

·  Niemand darf Dich aufgrund Deiner Meinungsäußerung oder Deiner Welt-
anschauung diskriminieren.  

 
Zusätzlich ist im deutschen Strafgesetzbuch festgelegt, dass 
·  Eltern oder andere Personen, die Kinder in ihre Obhut nehmen und diese 

geistig oder körperlich vernachlässigen und sie dadurch gesundheitlich 
schädigen, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
verurteilt werden können. 

 

 
Dein Zuhause: kein rechtsfreier Raum! 
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Quelle: 
- Strafgesetzbuch : §225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen, in: 

http://dejure.org/gesetze/StGB/225.html (Stand: 02.11.2006) 
- Vereinte Nationen (1989): Konventionen über die Rechte des Kindes, in:   

www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathek/Kinderkonvention_A7.p
df (Stand: 11.10.2006) 

1.2 Deine Rechte in der Schule 
Auf Grund der Schulpflicht gehen wir für mindestens neun Jahre in die Schule. 
Fünf Tage die Woche über 40 Wochen im Jahr spielt sich die Hauptzeit des 
Tages in der Schule ab. So gesehen spielt die Schule eine große Rolle in 
Deinem Leben. Aus diesem Grund kann es hilfreich sein als SchülerIn über die 
eigenen Rechte Bescheid zu wissen. 
 
Wusstest Du zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler Informationsrechte 
haben, nach denen sie über Grundzüge der Planung und Gestaltung des 
Unterrichts, über die Kriterien der Leistungsbeurteilung und über Mitwirkungs-
möglichkeiten aufgeklärt werden sollen? Falls das bei Dir bis jetzt nicht üblich 
ist, solltest Du diese Rechte einfordern. Weitere wichtige Regelungen haben wir 
Dir hier schon mal aufgelistet: 
 

 
 

Lernmaterial für die Oberstufe 
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·  Du hast das Recht zu erfahren welche Kriterien für Deine Lehrerin oder 
Deinen Lehrer eine gute Leistung ausmachen.  

 
Zu den Leistungsanforderungen gehören unter anderem auch Klausuren: 
 
·  Diese sollen aus der laufenden Unterrichtsarbeit hervorgehen und dürfen 

nicht schwieriger sein als die Übungen, welche vorher bearbeitet wurden. 
·  Die Aufgaben einer Klausur sollen so bemessen sein, dass man sich in Ru-

he damit auseinandersetzen kann.  
·  Pro Tag dürfen nicht mehr als eine und pro Woche nicht mehr als zwei 

Klausuren geschrieben werden. 
·  Die Rückgabe der Arbeiten soll spätestens 6 Tage, nachdem sie geschrie-

ben wurden, erfolgen, damit der Lerneffekt nicht verloren geht.  
·  Die Korrektur durch die LehrerInnen soll so aussehen, dass Du erkennen 

kannst, was Du besonders gut gemacht hast und wie Du dich beim nächs-
ten Mal verbessern kannst. 

 
Wenn Du bei der nächsten Arbeit also das Gefühl hast, die Aufgaben waren 
sehr viel schwieriger als der Unterrichtsstoff und außerdem noch viel zu lang, 
dann spreche es in der nächsten Stunde an!  
 
·  Deine Lehrerinnen und Lehrer sind dazu verpflichtet, Dir zwischen den 

Klassen- und den Zeugniskonferenzen Deine Noten bekannt zu geben. 
·  Wenn Du den Unterricht störst, haben die Lehrer und Lehrerinnen einige 

Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen, aber sie dürfen Dich nicht un-
nötig nachsitzen lassen. Das bedeutet, dass sie Dir keine Strafarbeiten ge-
ben dürfen, welche sie sich zusätzlich überlegt haben. Sie können Dich 
höchstens den verpassten Unterrichtsstoff nachholen lassen. 

·  Falls Du das Gefühl hast, dass Du Deine Beschwerden nicht mit Deiner 
Verbindungslehrerin oder deinem Verbindungslehrer besprechen kannst, 
gibt es noch die Möglichkeit eine Hamburgweite Vertrauensperson, die 
Ombudsfrau oder den Ombudsmann, anzusprechen.  

·  Falls Du die Richtigkeit einer Entscheidung (Einträge in Klassenbücher, 
Klassenreisen, Noten, Ordnungsmaßnahmen, Versetzungsentscheidun-
gen), von der Du unmittelbar betrof-
fen bist, bezweifelst oder nicht ein-
verstanden bist und Du keine ande-
re Lösung weißt, dann kannst Du die 
Richtigkeit mittels eines Rechtsbe-
helfs überprüfen lassen. Dazu gibt 
es die Möglichkeiten der Gegenvor-
stellung, Beschwerde, Dienstauf-
sichtbeschwerde und des Wider-
spruchs. Bevor Du Dich für diesen 
Weg entscheidest, solltest Du Dir 
auf jeden Fall Auskunft im Schulin-
formationsZentrum (SIZ) holen – Te-
lefon: 428 63-1930 
 

 

 
 

Mitmachen lohnt sich! 
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Für alle, die daran interessiert sind, gibt es an der Schule Mitwirkungsmöglich-
keiten: 
 
·  Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht, eine Schülerzeitung zu 

verfassen und diese anschließend auf dem Schulgelände zu verkaufen. Für 
den Inhalt der Zeitung bist dann Du verantwortlich und nicht die Schullei-
tung. 

·  Du kannst Dich als Klassensprecherin oder Klassensprecher wählen lassen 
und so gegenüber Deinen KlassenkameradInnen Verantwortung überneh-
men. Du nimmst dann an den Klassenkonferenzen teil, wo unter anderem 
Angelegenheiten wie der Umfang und die Verteilung der Hausarbeiten und 
von anderen schriftlichen Arbeiten besprochen werden. Außerdem bist du 
Mitglied im Schülerrat und kannst dich somit in die Schulkonferenz wählen 
lassen. 

·  Wenn du Dich als Schulsprecherin oder Schulsprecher wählen lässt, ver-
trittst du die Interessen aller Schüler und Schülerinnen Deiner Schule ge-
genüber der Schulleitung, der Lehrerkonferenz, dem Elternrat und dem 
Schulbeirat. Außerdem kannst du dich in die Schulkonferenz wählen las-
sen, welche das oberste Beschlussgremium der Schule darstellt. Hier wer-
den alle wichtigen Angelegenheiten der Schule behandelt, unter anderem 
auch die Hausordnung und Wahlangebote. 

 
Du siehst also, es lohnt sich im Rahmen der Schule aktiv zu werden und macht 
darüber hinaus noch eine Menge Spaß! 
 
Quellen: 
- Behörde für Bildung und Sport (2006): Hamburgisches Schulgesetz 

(HmbSG), in: www.skh.de/gesetze-und-co/schulgesetz.pdf (Stand: 
10.10.2006) 

- Behörde für Bildung und Sport (1998): Richtlinien für Klassenarbeiten in 
den allgemein bildenden Schulen, in: www.skh.de/gesetze-und-
co/klassenarbeiten-as.pdf (Stand: 08.10.2006) 

- SchülerInnenkammer: Deine Rechte. Beschwerde, in: 
http://www.skh.de/rechte/rechte.htm (Stand: 02.11.2006) 

1.3 Deine Rechte im Praktikum 
Sowohl in der Schule als auch im Studium gibt es so genannte Pflichtpraktika, 
welche innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe absolviert werden müssen. Sie 
bieten die Chance, Einsichten in Berufsfelder zu bekommen, welche für die 
spätere Laufbahn in Frage kommen. Doch was bedeutet es eigentlich, ein 
Praktikant oder eine Praktikantin zu sein? PraktikantInnen erwerben im Rahmen 
ihrer Gesamtausbildung für eine vorübergehende Dauer betriebliche Kenntnisse 
und Erfahrungen, welche sie für die Schule oder für das Studium benötigen. 
Das bedeutet, dass Du als Praktikantin oder Praktikant kein Arbeitsverhältnis 
ersetzt, sondern Dich in erster Linie fortbildest. Um aus Deinem Praktikum für 
Dich soviel wie möglich rauszuholen und dabei nicht ausgenutzt zu werden, 
solltest du Deine Rechte auch hier kennen: 
 
·  Als Studentin oder Student kann man zu Beginn des Praktikums einen Ver-

trag abschließen, um das Arbeitsverhältnis genau festzuhalten. Enthalten 
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sein sollten hier (1) Beginn und Dauer des Praktikums, (2) Höhe der Vergü-
tung, (3) Dauer der Arbeitszeit, (4) Dauer des Urlaubs, (5) Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, (6) Kündigungsvoraussetzungen und (7) Ausbildungs-
plan. 

·  Für Studierende sollte ein Praktikum in der Regel nicht kürzer als zwei und 
nicht länger als drei Monate dauern. Bei längerer Zeit besteht die Gefahr, 
dass der Ausbildungscharakter abnimmt. 

·  Die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden in der Regel nicht über-
schreiten, in Ausnahmefällen können auch zehn Stunden gearbeitet wer-
den. Du musst auf keinen Fall unbezahlte oder unausgeglichene Überstun-
den leisten! Während der Arbeitszeit muss spätestens nach 6 Stunden eine 
Ruhepause von 30 Minuten gewährt werden. 
Für Praktikanten und Praktikantinnen, die noch nicht volljährig sind, gilt… 
…bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden gibt es 30 Minuten Pause. 
…bei einer Arbeitszeit über 6 Stunden gibt es 60 Minuten Pause. 

·  Wenn es in dem Betrieb nicht anders geregelt ist, muss der Arbeitgeber 
oder die Arbeitgeberin keinen Lohn zahlen. Überwiegt die Arbeitsleistung 
allerdings gegenüber dem beruflichen Lernen, hast Du als Studentin oder 
Student Anspruch auf Lohn. 

·  Als Absolventin oder Absolvent eines Pflichtpraktikums hast Du keinen An-
spruch auf Urlaub. 

·  Schüler und Schülerinnen sind während des Praktikums keine Arbeitneh-
merInnen, sondern Mitglieder ihrer Schule. Auch immatrikulierte Studieren-

 
 

PraktikantInnen sind nicht nur zum Kaffee kochen da… 
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de sind keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer und somit von der So-
zialversicherungspflicht befreit. Sie müssen lediglich eine Krankenversiche-
rung abschließen, falls sie nicht familienversichert sind. 

·  Nach Abschluss des Praktikums hast Du als Studierende oder Studierender 
einen Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis. 

 
Quellen: 
- Fairwork e.V. (2005): Rechte der Praktikanten, in: www.fairwork-

verein.de/content.php?content.3 (Stand: 11.10.2006) 
- Schreiber, Anja (2005): Auch Praktikanten haben Rechte, in: 

http://berufsstart.monster.de/8507_de-De_p1.asp (Stand: 11.10.2006) 
- Sehrbrock, Ingrid: Leitfaden für ein „Faires Praktikum“, in: 

www.studentsatwork.org/UNIQ116056273121074/doc117877A.html (Stand: 
11.10.2006) 

- Sehrbrock, Ingrid: Pflichtpraktika. Vor und während des Studiums, in: 
www.studentsatwork.org/UNIQ116056273121074/doc117878A.html (Stand: 
11.10.2006) 

1.4 Deine Rechte im Wehrdienst 
Früher oder später flattert bei jedem 
Jungen das Musterungsschreiben ins 
Haus und spätestens dann muss die 
Entscheidung getroffen werden, wie es 
weitergehen soll. Entscheidest Du Dich 
für den Wehrdienst, wirst Du über neun 
Monate eine Formalausbildung erhalten, 
im Gefechtsdienst mit Waffen in 
Berührung kommen und zahlreiche 
Übungen wie z.B. Märsche absolvieren. 
Während dieser Zeit unterliegst Du den 
Befehlen deines Vorgesetzten. Dieser 
trägt im Übrigen für alle Befehle die 
Verantwortung und soll sie in ent-
sprechender Weise durchsetzen. Damit 
die Zeit für Dich nicht unangenehm wird, 
sind hier die wichtigsten Rechte 
aufgeführt, von denen Du Gebrauch 
machen solltest: 
 
·  Die an Dich gerichteten Befehle dürfen nur zu dienstlichen Zwecken erteilt 

werden. 
·  Du darfst einen Befehl verweigern, wenn er Deine Menschenwürde verletzt 

oder wenn er eine Straftat zur Folge hat. 
·  Deine Vorgesetzten dürfen Dich nicht für oder gegen eine politische Mei-

nung beeinflussen. 
·  Wenn Deiner Meinung nach jemand gegen die Gesetze verstößt, hast Du 

das Recht Dich zu beschweren. 
·  Während des Wehrdienstes solltest Du entweder durch eine Vertrauens-

person, ein Gremium der Vertrauenspersonen oder durch die Personalver-

 
 

Wehrdienstleistender 
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tretung vertreten sein. Die Vertrauensperson wird von Euch als Soldaten 
gewählt. 

·  Du hast Anspruch auf Wehrsold, der sich im Laufe des Wehrdienstes von 
222 Euro auf 268 Euro erhöht. Zusätzlich bekommst du 72 Euro Verpfle-
gungsgeld. 

·  Für den Fall, dass Du mehr als 30 km von Deinem Standort entfernt 
wohnst, bekommst einen Mobilitätszuschlag von 0,51 Euro pro Kilometer. 

·  Einmalig hast Du Anspruch auf 172 Euro Weihnachtsgeld und 690 Euro 
Entlassungsgeld. 

·  In den 9 Monaten Deines Wehrdienstes sind 20 Tage Urlaub enthalten. 
·  Wenn Du am Wochenende frei bekommst, ist die Familienheimfahrt in der 

2. Klasse der Bahn für Dich kostenlos. 
·  Am Ende Deiner Dienstzeit hast du Anspruch auf eine Dienstbescheini-

gung. Mit zusätzlichem Antrag kannst Du ein Dienstzeugnis erhalten, was 
Auskunft gibt über die Art und Dauer Deines Dienstes sowie über Deine 
Führung und Tätigkeit. 

 
Quellen: 
- Bötel, Frank (2003): Wehrsold, in: www.bundeswehr.de (Stand: 

10.10.2006) 
- Bötel, Frank (2004): Erste Tage, in: www.bundeswehr.de (Stand: 

10.10.2006) 
- Bundesministerium der Justiz (1997): Soldatenbeteiligungsgesetz, in: 

www.bundesrecht.juris.de/sbg/index.html (Stand: 10.10.2006) 
- Heller, Renate (1975): Soldatengesetz, in: www.soldatengesetz.de (Stand: 

10.10.2006) 

1.5 Deine Rechte im Zivildienst 
Du gehörst auch zu denjenigen, die sich 
dazu entschlossen haben den Kriegs-
dienst zu verweigern und stattdessen 
Zivildienst zu leisten? Aktuell arbeiten 
fast 65.000 Jungen und Männer 
entweder im sozialen Bereich, im 
Umweltschutz, Naturschutz oder in der 
Landschaftspflege. Und natürlich gibt es 
auch in diesem Bereich einige Rechte, 
über die man Bescheid wissen sollte, 
um gegebenenfalls Gebrauch davon zu 
machen. 
 
Zunächst einmal gibt es Ausnahmesituationen, in denen man vom Zivildienst  
wie auch vom Wehrdienst befreit oder zurückgestellt werden kann. Befreit wird 
man zum Beispiel, wenn zwei Geschwister bereits Grundwehrdienst, Zivildienst, 
einen Dienst im Ausland oder ein freiwilliges Jahr absolviert haben. 
Zurückgestellt werden kann man, wenn man für die Fortführung eines eigenen 
oder elterlichen Betriebes unentbehrlich ist. Außerdem entfällt der Zivildienst, 
wenn man das dritte Semester seines Studiums bereits erreicht hat oder man 
sich in der Ausbildung befindet. An Stelle des Zivildienstes kann man auch 

 
Zivi im Einsatz 
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einem Dienst im Ausland nachgehen, der das friedliche Zusammenleben der 
Völker fördert, oder ein soziales oder ökologisches Jahr absolvieren. 
 
Entscheidest Du dich schließlich für den Zivildienst dann findest Du hier Deine 
Rechte: 
 
·  Zu Beginn der Beschäftigung sollte ein Einweisungsdienst erfolgen, der Dir 

die Kenntnisse und Fähigkeiten, welche Du für die Arbeit benötigst, näher 
bringt. Erst wenn Du genau weißt wie Du Deine Aufgaben zu erledigen 
hast, dürfen Dir die Tätigkeiten übertragen werden.  

·  Deine Arbeitszeit sollte sich danach richten, wie sie für vergleichbare Be-
schäftigte ist oder wäre und diese nicht übersteigen.  

·  Während des Zivildienstes hast Du Anspruch auf Sold, Weihnachtsgeld, 
Entlassungsgeld und auf eine Reisekostenerstattung (bei mehr als 2 km 
Strecke bis zur Dienststelle für die öffentlichen Verkehrsmittel). 

·  Abhängig von der Beschäftigungsstelle kommen noch Verpflegungsgeld, 
Kleidergeld und Fahrtkosten hinzu.  

·  Zusätzlich hast Du Anspruch auf ca. 19 Tage Urlaub und auf zwei Staats-
bürgerliche Seminare. Diese werden vom Bundesamt für Zivildienst organi-
siert und beschäftigen sich mit Themen wie z.B. Bio- und Gentechnologie, 
Menschenrechte und internationale Politik.  

·  Wenn das noch nicht reicht, kannst Du die Rüstzeiten und Werkwochen der 
Kirche nutzen (bis zu 5 Tage).  

·  Falls etwas in eurer Beschäftigungsstelle zu Deinem Nachteil verläuft, hast 
Du das Recht Anträge und Beschwerden vorzubringen.  

·  Zusätzlich bist Du an der Wahl einer Vertrauensperson beteiligt, welche 
entweder in Deiner Dienststelle oder im Rahmen eines Lehrganges stattfin-
det. Die Vertrauensperson kann mit Hilfe ihres Vorschlagrechtes Deine Be-
lange bei den Vorgesetzten zur Sprache bringen. Das Mitbestimmungsrecht 
gibt ihr außerdem das Recht z.B. bei der Nutzung von Gemeinschaftsräu-
men mitzubestimmen. 

·  Bei Interesse kannst Du am Ende des Zivildienstes ein Zeugnis beantra-
gen, das Auskunft über die Art und Dauer des Dienstes und über Deine 
Führung und Leistung gibt.  

 
Quelle: 
- Bundesamt für den Zivildienst (2005): Gesetz über den Zivildienst der 

Kriegsverweigerer, in: www.zivildienst.org/a/a1.htm (Stand:14.10.2006) 
- Bundesamt für den Zivildienst (2005): Merkheft für Vertrauensmänner der 

Zivildienstleistenden, in: 
http://www.zivildienst.de/Content/de/Downloads/Abt2Downloads/II1-
406MerkheftVertrauensmann_28B7A1__B7A3_29,templateId=raw,property
=publicationFile.pdf/II1-406MerkheftVertrauensmann(B7A1_B7A3) (Stand: 
02.11.2006) 

1.6 Deine Rechte in der Ausbildung 
Eine Ausbildung im eigenen Wunschberuf kann völlig reibungsfrei verlaufen, 
eine Menge Spaß machen und die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft 
legen. Nicht immer decken sich allerdings die Erwartungen der Azubis und ihrer 
Arbeitsgeberinnen oder Arbeitgeber. Im Extremfall ergeben sich für Dich daraus 
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Nachteile und um diese angehen zu können, 
solltest Du über deine Rechte bescheid 
wissen. 
 
Allgemein muss die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber dafür sorgen, dass Du das 
Ausbildungsziel innerhalb der vorgegebenen 
Zeit erreichen kannst. Für jeden Beruf gibt es 
eine Ausbildungsordnung, die sowohl über 
die Dauer der Ausbildung als auch über die 
zu gewinnenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
informiert. Außerdem gilt: 
 
·  Die Probezeit kann zwischen einem Monat und vier Monaten betragen. 
·  Wird das Arbeitsverhältnis nach der Probezeit frühzeitig beendet, kannst Du 

unter bestimmten Voraussetzungen einen Schadenersatz einklagen. 
·  Die Materialien für die Ausbildung (Werkzeuge, Werkstoffe, Fach- und Ta-

bellenbücher etc.) bekommst Du umsonst gestellt. 
·  Während der Ausbildung bist Du berufsschulpflichtig. Unterrichtszeit wird 

somit als Arbeitszeit angerechnet. Für den Fall, dass Du unter 18 Jahre alt 
bist, musst Du nach der Berufsschule nicht mehr arbeiten, wenn…  
…der Unterricht einmal in der Woche länger als 5 Stunden dauert. 
…der Blockunterricht mindestens 25 Stunden in der Woche beansprucht.   
Wenn du bereits über 18 bist, können diese Regelungen entsprechend 
Deines Tarifvertrages oder Deiner Betriebsvereinbarung trotzdem gelten. 

·  Während deiner Arbeitszeit hast du Anspruch auf Pausen! Wenn du unter 
18 bist… 
…bekommst Du 30 Minuten bei 4,5 bis 6 Stunden Arbeitszeit. 
…bekommst Du 60 Minuten bei mehr als 6 Stunden Arbeitszeit. 
Wenn du über 18 bist… 
…bekommst Du 30 Minuten bei Arbeitstagen mit 6 bis 9 Stunden. 
…bekommst Du 60 Minuten bei Arbeitstagen mit über 9 Stunden. 

·  Dein Chef oder deine Chefin darf Dir nicht dauerhaft Arbeiten aufbrummen, 
die nichts mit der Ausbildung zu tun haben. Dazu gehören Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen, private Besorgungen, regelmäßiges Sauberma-
chen der Werkstätten und Büros sowie Akkord- und Fließbandarbeit. 

·  Falls Du Auskünfte brauchst oder eine Beschwerde einreichen möchtest, 
kannst du Dich an den Betriebsrat bzw. den Personalrat richten. Außerdem 
hast Du das Recht einer Gewerkschaft beizutreten, die Dir gegebenenfalls 
zur Seite steht. 

·  Du hast Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jährlich aufgestuft 
wird. Von Dir geleistete Überstunden müssen extra bezahlt oder durch zu-
sätzliche Freizeit ausgeglichen werden. 

·  Der Mindesturlaub pro Jahr entspricht 24 Werktagen. 
·  Am Ende Deiner Ausbildung hast Du Anspruch auf ein Zeugnis, was Aus-

kunft gibt über die Art, die Dauer und das Ziel der Ausbildung sowie über 
gewonnene Kenntnisse und Fähigkeiten. Es darf keine Formulierungen 
enthalten, die sich für Deine späteren Bewerbungen nachteilig auswirken 
könnten! 
 

 
 

Tischler in der Ausbildung 
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Wie Du siehst, bedeutet Azubi sein nicht, sich alles gefallen lassen zu müssen, 
weil man Neueinsteigerin oder Neueinsteiger in der Berufswelt ist! Trotzdem ist 
ein gutes Verhältnis zu Deinem Chef oder Deiner Chefin natürlich wichtig und so 
solltest Du versuchen, Konflikte ohne große Aufruhr aus dem Weg zu räumen 
und eventuell auch Kompromisse einzugehen! 
 
Quellen: 
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (2005): Berufsbildungsge-

setz (BBiG), in: 
www.bmbf.de/pub/bbig_20050323.pdf#search=%22Berufsbildungsgesetz%
22 (Stand: 25.09.2006)  

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (2005): Ausbildung & Beruf. 
Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung, in: 
http://www.bmbf.de/pub/ausbildung_und_beruf.pdf (Stand: 02.11.2006) 

- Peters, Jürgen: Deine Rechte in der Ausbildung- das steht dir zu, in: 
www.jugend.igmetall.de/content.ausbil-
dung/content.ausbildung.11/index.html (Stand: 03.10.2006) 

- Sehrbrock, Ingrid: Arbeitszeit. Definition, Anrechnung, Überstunden, Zu-
schläge, in: www.dgb-jugend.de/UNIQ116048964509 063/doc18931A.html 
(Stand: 03.10.2006) 

1.7 Deine Rechte an der Uni 
Student oder Studentin sein, das hört sich nach Spaß an, nach netten Leuten, 
vielen Partys… Und natürlich auch nach Vorlesungen, Seminaren und Büffeln. 
Studierende sind an der Uni Hamburg 
jedoch mehr als nur die Abnehmerinnen 
und Abnehmer des Wissens der 
Lehrenden. Sie bilden gemeinsam die 
Studierendenschaft, welche eine eigene 
rechtsmäßige Gliedkörperschaft der 
Hochschule darstellt. Genau bedeutet 
dies, dass die Studierenden ihre 
Angelegenheiten selbst verwalten. 
 
Jeder Student und jede Studentin hat das 
Recht in der Selbstverwaltung 
mitzuwirken: 
 
·  Eine Möglichkeit ist das Studieren-

denparlament, in das man per Liste 
gewählt werden kann. Hier wird unter 
anderem die Beitragsordnung erlas-
sen (und vom Präsidenten/von der 
Präsidentin abgesegnet), welche je-
den von Euch betrifft. Das so genann-
te StuPa wählt zudem den AstA, Eure 
studentische Selbstverwaltung. 

·  Zudem gibt es den Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss (AStA), welcher 

 
Student beim Lernen 
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Eure Interessen vertritt, die Selbstverwaltung der Studierenden organisiert 
und auch Unterstützung für andere Studierende anbietet. 

·  Die Universität verwaltet sich selbst. In die Verwaltungsgremien werden 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden gewählt. Beteilige Dich 
im Akademischen Senat, dem höchsten Gremium an der Universität, oder 
in den Fakultätsräten. Oder informiere Dich bei Deinen gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern über deren Arbeit. 

·  In Deiner Fakultät kannst Du Dich außerdem in den Fachschaften einbrin-
gen, wo Du Dich vor allem mit Angelegenheiten Deiner Studienrichtung be-
fasst. 

 
Wichtiges Thema für Studierende ist ja wohl immer wieder das liebe Geld. Dazu 
noch ein paar Infos: 
·  Deine Eltern sind gesetzlich dazu verpflichtet, Dir den BAföG-Höchstsatz an 

finanzieller Unterstützung zu zahlen. Das sind zur Zeit 585 Euro im Monat. 
Falls Du ein eigenes Einkommen hast, wird das eventuell angerechnet.. 

·  Für den Fall, dass sie diese Unterstützung nicht leisten können, hast Du 
Anspruch auf BAföG. Deinen Antrag musst Du beim Amt für Ausbildungs-
förderung einreichen. Der Höchstsatz laut dem neuen BAföG liegt seit 2001 
bei 585 Euro. 

·  Und zu den Studiengebühren: Es gibt ein paar Situationen, in denen Du 
keine Studiengebühren zahlen musst. Sie entfallen für Personen, die ein 
Kind erziehen und pflegen, das zu Beginn des Semesters das 14. Lebens-
jahr noch nicht überschritten hat oder unter einer Behinderung leiden, die 
sich Studien erschwerend auswirkt. 

 
Die Hochschulen können die Studiengebühren auf Deinen Antrag hin auch 
teilweise oder ganz erlassen, wenn diese für Dich nachweisbar zu einer 
unbilligen Härte führen.  
 
Insgesamt lehnen wir die Einführung von Studiengebühren durch den Senat ab. 
Hierdurch werden gerade Kinder aus einkommensschwachen Schichten vom 
Studium abgeschreckt und die soziale Schieflage in unserer Gesellschaft nimmt 
zu. Gleichzeitig hat der Senat die Härtefallkriterien aus unserer Sicht viel zu eng 
gesteckt. Deswegen raten wir dazu, auch in anderen als den oben genannten 
Härtefällen Anträge auf Befreiung von Studiengebühren zu stellen. Wie Du das 
machst und wer Dich dabei beraten kann, das haben wir unter www.krass-
gegen-studiengebühren.de zusammengetragen. Schau rein, es kann sich loh-
nen! 

 
Für genauere Informationen zur Prüfungsordnung und zum Aufbau Eures 
Studiengangs musst Du bei Deiner Fakultät nachfragen oder Dich über die 
Homepage der Hamburger Uni informieren. 
 
Quellen: 
- Behörde für Wissenschaft und Forschung (2003):Hamburgisches Hoch-

schulgesetz (HmbHG), in: http://www.asta-
uhh.de/uploads/media/Hamburger_Hochschulgesetz.pdf (Stand: 
10.10.2006) 

- Studienfinanzierungsgesetz  vom 6. Juni 2006 unter www.uni-
hamburg.de/studienberatung//studienfinanzierungsgesetz.pdf 
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- Satzung der Studierendenschaft der Universität Hamburg, www.asta-
uhh.de/uploads/media/Satzung_der_Studierendenschaft.pdf (Stand: 
11.10.2006) 

 
 
Wie wir uns für Dich einsetzen 

1.8 Krass-dabei.de: Wie Du Politik online beeinflus sen kannst 
Von Mitbestimmung zu reden ist das eine – Mitentscheiden das andere! Aus 
diesem Grund haben wir für Dich eine in Hamburg einzigartige Internetplattform 
geschaffen. Einzigartig deshalb, weil Du auf Krass-dabei.de aktuelle parlamen-
tarische Initiativen und Anträge der Grünen selbst beeinflussen kannst. Du hast 
die Möglichkeit Kommentare zu unseren Anträgen zu schreiben, welche direkt 
an die grünen Abgeordneten weitergeleitet und von diesen auch berücksichtigt 
werden! Deine Meinung ist uns wichtig, deshalb nutze die Gelegenheit! 
 

Krass-dabei.de hat außer der Mitbestimmung auch noch mehr zu bieten: 
 
·  Unter „Deine Stadt“ findest Du eine Darstellung der Hamburger Regierung. 

Zusätzlich stellen wir Dir das Leitbild ‚Wachsende Stadt’ des Senats für 
Hamburg vor. Genauer erklärt wird außerdem, was wir unter Jugendbeteili-
gung verstehen. Weiterhin informieren wir Dich über den Rechtsradikalis-
mus in Hamburg. 

 
·   Wir setzen uns für die Gleichstellung von Mann und Frau ein und sehen 

dementsprechend auch die Politik nicht als reine Männersache. Unter 

 
 

Startseite von krass-dabei 
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„Frauen“ kannst Du unsere Position dazu genauer beschrieben finden und 
Dich zusätzlich über Praktikumsmöglichkeiten informieren. 

 
·  In der Rubrik „Feedback“ findest Du alle Abgeordneten der Grünen und de-

ren E-Mail- Adressen. Auf diesem Weg kannst Du zu jedem Ressort Kon-
takt aufnehmen, um Fragen zu stellen oder einfach Deine Meinung zu äu-
ßern. 

 
·  Für unsere parlamentarischen Initiativen und Anträge haben wir natürlich 

gute Gründe. Unter „Positionen“ findest Du Beiträge verschiedener Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, welche Argumente für unsere Forderungen 
enthalten. 

 
·  Falls Dir das Mitwirken online nicht ausreicht, haben wir unter „Dein Ein-

satz“ eine Liste verschiedenster Organisationen zusammengestellt, in de-
nen Du Dich engagieren kannst. Die Organisationen sind nicht nur in der 
Politik, sondern auch in Bereichen wie Umweltschutz oder Journalismus tä-
tig. 

 
Schon Interesse? Dann freuen uns auf Deine Anregungen, denn jede Meinung 
zählt! Unterstütze uns bei unserer Arbeit! 

1.9 Unsere Anträge für Dich 

1.9.1 Wahlrecht ab 16 
Es ist wichtig, dass Du Dich als 
Jugendliche oder Jugendlicher an der 
Politik beteiligst, da Du zu den 
Trendsettern von Morgen gehörst. Die 
Werte, die Du gemeinsam mit anderen 
Jugendlichen heute vertrittst, könnten 
später von der gesamten Gesellschaft 
aufgegriffen werden. Politische 
Partizipation in einer Demokratie sollte 
jedoch nicht nur durch Engagement, 
sondern auch durch das Recht, Wählen 
zu gehen geprägt sein. An den Wahlen 
teilnehmen dürfen Menschen ab 18 
Jahren, doch diese Festsetzung ist eine 
politische Entscheidung. In Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfahlen, Sachsen-Anhalt 
und Niedersachsen darfst Du bei den 
Kommunalwahlen bereits mit 16 Jahren 
wählen gehen! Du siehst also, wenn die Politikerinnen und Politiker wollen, 
können sie etwas an der Regelung ändern. Da alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind, haben die Politiker die Pflicht zu beweisen, dass Jugendliche unter 
18 Jahren nicht reif genug sind, um wählen gehen zu können. Darum fordern 
auch wir, dass das Kommunalwahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird!  
 

 
 
Für Deine Interessen – Wahlalter 16! 
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Das am häufigsten genannte Argument gegen diesen Antrag, dass Jugendliche 
unter 18 Jahren noch nicht reif genug seien um politische Entscheidungen zu 
treffen, entkräften wir unter anderem durch folgende Fakten: 
 
·  Mehr als drei Viertel der 13-jährigen verfügen über ihr eigenes Konto bei 

einer Bank. Das bedeutet, dass Du schon früh Dein Geld selbst verwaltest.  
·  Du triffst im täglichen Leben andauernd Entscheidungen darüber, wie Du 

Dein Geld nutzen willst.  
·  Du bist genauso auf dem Konsumwarenmarkt und im Freizeit- und Medien-

sektor vertreten wie die über 18-jährigen. 
 
Warum also solltest Du in allen anderen Bereichen gleichberechtigt behandelt 
werden, nur in der Politik nicht? Wenn Du an den Kommunalwahlen teilnimmst, 
 
·  hast Du einen größeren Einfluss darauf, wie unsere Gesellschaft gestaltet 

werden soll. 
·  stellt das für die Politiker einen unmittelbaren Druck dar, sich mit den The-

men, die Dich bewegen, auseinanderzusetzen und auf Jugendliche einzu-
gehen. 

·  kannst Du Einfluss nehmen auf politische Mehrheiten in den Bezirksver-
sammlungen. 

 
Es ist bewiesen, dass die intellektuelle Kompetenz und Urteilsfähigkeit von unter 
16- und 17-jährigen nicht weniger ausgeprägt sind, als die von Volljährigen. Um 
Gleichberechtigung durchzusetzen, werden wir uns deswegen immer weiter für 
ein Wahlrecht ab 16 einsetzen! 
 
Quelle: 
- Hurrelmann, Klaus (2004): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die 

sozialwissenschaftliche Forschung. München. 

1.9.2 Euer neues Recht in den 
Bezirken 

Auch wenn alle unter 18-Jährigen bis 
jetzt nicht die Chance haben sich an den 
Kommunalwahlen zu beteiligen, haben 
wir erreicht, dass Deine Interessen in 
den Bezirken berücksichtigt werden 
müssen. Im Juli 2006 wurde das 
Bezirksverwaltungsgesetz abgeändert. 
Seitdem ist in dem neuen, von uns 
eingebrachten § 33 festgeschrieben, 
dass die Bezirksämter Dich an allen 
Planungen und Vorhaben, die Dich 
betreffen, beteiligen müssen. So soll 
verhindert werden, dass Entscheidungen 
für Eure Nachbarschaft über Eure Köpfe 
hinweg getroffen werden! Außerdem haben wir durchgesetzt, dass Du 
inzwischen schon ab Alter 16 in den Ausschüssen der Bezirksversammlung 
mitarbeiten und ggf. auch mit abstimmen kannst! 

 
 

Hamburgs Bezirke 
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Unserer Meinung nach ist das aber noch nicht genug! Deswegen haben wir 
noch weitere Pläne: 
 
·  Wir wollen überparteiliche Jugendräte in allen Bezirken gründen. Hier 

kannst Du Dich aktiv beteiligen und bist dabei an keine Partei gebunden. 
Du sollst berechtigt sein, in den Bezirksversammlungen Anträge einzurei-
chen und so Dein unmittelbares Lebensumfeld aktiv mit zu gestalten! 

 
·  Außerdem wollen wir Dich mit dem Wunsch, etwas zu verändern, nicht al-

lein lassen! Über eine Servicestelle wollen wir Euch über politische Beteili-
gungsmöglichkeiten informieren. 

 
Heutzutage läuft vieles über das Handy oder Internet, warum nicht auch die 
politische Beteiligung? 
 
·  Mit Krass-dabei.de haben wir bereits ein erstes Online-Tool ins Leben geru-

fen, über das Du Dich nicht nur über regionale Politik informieren kannst, 
sondern Deine eigenen Ideen auch aktiv einbringen kannst. Dieses Ange-
bot soll ausgeweitet und vertieft werden. 

 
·  Wir sprechen uns zusätzlich für die Einführung von SMS-

Jugendabstimmungen über Entscheidungen des Jugendparlaments oder 
jugendrelevante Themen der Bürgerschaft aus. 

 
Quelle: 
- Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (2006): Zweites Gesetz zur 

Reform der Bezirksverwaltung.  

1.9.3 Abschaffung des Wehrdienstes 
Nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit 
fordern die Grünen eine Aufhebung der 
Wehrpflicht bis 2008! Damit stehen wir nicht 
allein da, denn 
 
·  18 der 26 Mitgliedsstaaten der NATO 

verzichten auf die zwangsweise Heran-
ziehung von jungen Männern zum 
Wehrdienst. Im Juni 2006 fasste zum 
Beispiel Bulgarien den Beschluss, bis 
2008 den Wehrdienst aufzuheben. 

 
In Deutschland kann schon jetzt von einer 
allgemeinen Wehrpflicht keine Rede mehr 
sein: 
 
·  Maximal 15% aller Wehrpflichtigen können ihren Wehrdienst leisten. 
·  Auf Grund zahlreicher Ausnahmeregelungen verrichten 60% der Wehr-

pflichtigen gar keinen Dienst. 

 
Wehrpflicht? Nein, danke! 
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·  Im Gegensatz dazu treten 98% aller Kriegsdienstverweigerer den Dienst 
an! 

 
Du siehst also, viel mehr als Wehrdienst ist der Zivildienst in Deutschland die 
Regel! 
 
·  Um dieses Problem zu bekämpfen sollen zusätzliche Wehrpflichtige einge-

stellt und der Umfang von Zeit- und Berufssoldaten eingeschränkt werden. 
Mehr Soldaten für eine Dienstzeit von neun Monaten einzustellen macht je-
doch wenig Sinn, weil man später keine Verwendung für sie hat. 

 
·  Dieser Einschnitt in die individuelle Freiheit der jungen Männer kann nur als 

legitim betrachtet werden, wenn er für die Sicherheit des Landes zwingend 
erforderlich ist und es keine verantwortbare Alternative gibt. 

 
·  Eine Landesverteidigung in dem Sinne existiert allerdings nicht mehr. Die 

Bundeswehr ist neuen Anforderungen wie Regionalkonflikten, zerfallenen 
Staaten und dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus ausge-
setzt. 

 
·  Diese können nur mit Hilfe von Professionalität, moderner Ausstattung und 

schneller Einsatzbereitschaft angegangen werden. Zeitsoldaten können 
sich daraus ergebene Aufgaben besser bewerkstelligen, als Wehrpflichtige 
mit nur 9-monatiger Erfahrung.  

 
Aus diesen Gründen setzen wir uns für alle Wehrpflichtigen ein und fordern eine 
Aufhebung dieser Regelung! Unser Alternativvorschlag ist eine kleine, moderne 
Freiwilligenarmee, die die bereits vorhandenen Mittel effektiver nutzen kann! 
 
Quellen: 
- Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (2006): Rote Karte für die 

Wehrpflicht- 50 Jahre sind genug. Pressemitteilung, Nr. 0889, in: : 
http://ww.gruene-
bundes-
tag.de/cms/presse/dok/138/138808.rote_karte_fuer_die_wehrpflicht_50_jah
re.htm (Stand:10.05.2007) 

- Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (2006): Pseudo-Wehrpflicht 
beenden. Pressemitteilung, Nr. 0944, in: http://ww.gruene-
bundes-
tag.de/cms/presse/dok/141/141397.pseudowehrpflicht_beenden.htm 
(Stand:10.05.2007) 

- Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (2006): Wehrpflicht bröckelt 
weiter. Pressemitteilung, Nr. 0867, in: http://ww.gruene-
bundes-
tag.de/cms/presse/dok/138/138041.wehrpflicht_broeckelt_weiter.htm 
(Stand:10.05.2007) 

 
 
 
 



 

 
Haben Ihr Fragen oder Anregungen?  
 
Dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Weitere Exemplare dieser 
Broschüre könnt Ihr bei der GAL-Bürgerschaftsfraktion bestellen 
oder herunterladen: www.hamburg-kreativestadt.de 
 
Kontakt und Bestellung: 
 
GAL-Bürgerschaftsfraktion 
Manuel Sarrazin (MdHB) 
Sprecher für Jugendpartizipation 
Speersort 1 
20095 Hamburg 
 
T 040 / 328 73 - 208 
F 040 / 427 910 - 221 
E manuel.sarrazin@gal-fraktion.de 
I www.gal-fraktion.de / www.manuel-sarrazin.de 
 
 

Position: Grün.  


